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(4 »2—2) Nr. 251,.

KnMmchwU.
Bei der am 2. November o. I . in sso/ge

der 2lllerl)öchsten Patente vom 2 l . März 1818
und 23. Dezember 185» vorgenommenen 428. und
429. Verlosung der alten Staatsschuld sind die
Serien Nr. 45 und 477 gezogen worden.

Die Serie 45 enthält Banko« Obligationen
im ursprünglichen Zinsenfuße von 5 vCt, von
Nr. 33 . l 5 l bi5 cinschlicßig Nr. 34.2tt l , im Ge-
sammtkapitalsbetrage von 929.059 f l . , und die
nachträglich eingereihten ob der Ennsisch ständischen
Domestikal-Obligationen im ursprünglichen Zinsen»
fuße von 4 pCt., von Nr. 6^4 bis cinschliejng Nr.
2233, im Gesammtkapitalsbetrage von 234.62U fl.

Die Serie 477 enthält die böhmisch ständische
Aerarial-Obligation Nr. 164.856, im ursprüng»
lichen Zinsenfuße von 4 pCt. mit einem Zweiund»
dreißigstel der Kapitalssumme, und die n. ö. stän-
dischen Aerarial ^Obligationen vom Kriegsdar-
lehcn vom Jahre »795 bis zum Jahre 1799
l^it. ^V, im ursprünglichen Zinsenfuße von 5 pCt.,
und zwar Nr. 24 l8m i t einem Drittel der Kapi.
talösumme und Nr. 4858 bis einschließig Nr. 7866
mit der ganzen Kapitalbsummc, im Gcsammtka«
pitalöbctrage von »,082 655 st. 5 l ' / , kr. Diese
Obligationen werden nach den bestehenden Vor«
schuften behandelt, und insoferne selbe unter 5pCt.
verzmslich sind, werden dafür auf Verlangen der
Parteien nach Maßgabe. deS mit der Kundmachung
deS k. k. Finanz < Ministeriums vom 26. Oktober
1858, Z. 5286, veröffentlichten Umstellungsmaß-
stabeb5perz. auf ö'stcrr. Währung lautende Obliga«
tioncn erfolgt werden.

Laibach, am 12. November 1865.
V o m k. k L a n d e s p r ä s i d i u m .

(4lU—3) Nr. 68«6.

Konkurs - Ausschreibung.
Bom 1. November l865 sind in Erledigung

gekommen:
1. Mehrere Kaiser Ferdinandci'sche Stipen-

dien, im Iahrescrtrage von 15l si. 5tt kr. und
von ll»5 fl. ö. W.

Zum Genusse sind berufen Studirende von dcr
ersten GrammatikalcKlasse angefangen durch alle !
Studienabtheilungen ohne Unterschied, und zwar
auö Innerösterreich gebürtige, und unter gleich
würdigen vorzugsweise geborne Kärntner.

2. Das l . Jakob Moser'sche Stipendium, !
im IahreSertrage von 96 st. ö. W.

Zum Genuffe sind berufen vorerst Studi,
rende aus des Stifters Verwandschaft, und in
dcren Ermanglung Studirende aus dem Bisthum
Gurk. 2 ^ ^ ^^' erledigten Stipendien kann bis
zur Vollendung der Studien genossen werden.

Diejenige», welche sich um eines dieser S t i .
pendien bewerben wollen, haben ihre dickfalligcn
Gesuche, belegt mit dem Tauf- und Impfungs:
scheine, dann den Armuths- und Studicnzeugnissen,

bis »5. Dezember » 8 6 5
im Wege der vorgesetzten Schul« oder Studien-
Direktion anher zu überreichen.

Klagcnfurt, am 2. November 1865.
K. k. Landes be Horde f ü r K ä r n t e n .

^41^») N .̂ 63^8.

Konkurs-Ausschreibung.
Vom l . November 1865 angefangen ist das

neu krcirte Pfarrer Simon Schrcyer'sche Stu»
dentcn-Handstipendium , im Iahrescrtrage von
58 fl. ö. W., zu verleihen.

Zum Genusse dicscS Stipendiums sind berufen
Schuld von dcr dritten Normalklasse angefangen
bis zur Vollendung der N ' . d : ^ , und zwar vorerst
Stlidircndc aus dcr Vcrwandschaft des Stifters,
in deren Ermanglung Söhne von Besitzern aus
der Pfarre Tarvis, und in deren Ermanglung gc-
dorne Kärntner.

Die Bewerber müssen aber in den Sitten die
Vorzugönote, in allen Iahrcögcgcnständen wenig»
stens gute Fnrtgangsklassen nachweisen.

Prasentator ist der jeweilige Pfarrer in Tarvis.
2ene, welche auf dieses Stipendium Anspruch

machen, haben ihre mit dcm Tauf« und Impfungö-
schcm? und den Btudienzeugnisscn belegten Gesuche,

und insoferne d<>r Anspruch aus dem Titel der Ver<

we ŝung üder den Grad deljewen, im Wege der̂
vorgesetzten Schult oder Studien-Direktion

v iö 15. Dezember d. I .
bei der kandcsbehorde zu überreichen.

Klagcnfurt, am 30. Oktober 1865.
K. k. LandeödeHorde fü r K ä r n t e n .
( 4 l 6 — ! ) Nr. 8l»73.

Veychrungsstcucr-Vachtoclsteigclung.
Von dcr k. k. Finanz-Direktion in Klagen-

fürt witd hicmit zur allgemeinen Kenntniß ge,
bracht, daß die EinHebung der Verzehrungssteuer
vom steuerpflichtigen Wein. und Mostausschanke,
dann von den Vichschlachtungcn und vom Fleisch»
verschleiße im Umfange dcr Ortsgemcindcn 1. Baif«
>nh und l l Ugowitz des polischen Bezirkes Tar»
viö, auf Grund des Gesetzes vom l7 . August
1862 (R. G. B. Nr, 55) auf die Dauer des ,
Solarjahrs 18<»tt und dci stillschweigender Er» ^
neuerung auch für die Solarjahce !8ll7 und 1868
im Wege der öffentlichen Versteigerung vcrpach«
tet. wird.

Den Pachtunternehmern wlrd zu ihrer Richt-
schnur vorläufig Folgendes bekannt gcgeben:

1. Die Versteigerung wird
am 25 . N o v e m b e r l 8 6 5

bei der Finanz-Direktion zu Klagcnfurt um 11
Uhr Vormittags vorgenommen, bis zu welchem
Zeitpunkte auch die allfälligcn mit dcr Stempelmarke
zu 5« kr. versehenen und mit dem Vadium belegten
schri/tlichen Offerte daselbst zu überreichen sind. ^

2. Der Ausrufsprcis ist bezüglich der Vcr-
zchrungssteuer und des dermaligen '/ilperz. außer-
ordentlichen Zuschlages zu derselbe» illi l mit
45N fl. und nll I I , mit 97 st-, sohin in dem
Gesammtbltragc von 547 si. ö. W. bestimmt. ^

Auch ist der Pächter zur Einhcbung und
?lbfuhr der allfällig bewilligten Gemeindezuschläge
verstichtet.

3. Zur Pachtung wird Jedermann zugelassen,'
der nach den Gesetzen und dcr Landesverfassung
zu derlei Geschäften geeignet ist. Für jeden Fall
sind hlevon Diejenigen ausgenommen, welche we»
gen eineS Verbrechens zu riner Strafe verurtheilt
wurden, oder welche in eine kriminalgerichtliche
Untersuchung verfallen sind, die bloö aus Abgang ^
rechtlicher Beweise aufgehoben wurde. Minder- '
lährige Personen, dann kontraktbrüchige Gefälls, ^
Pächter werden zur Lizitation nicht zugelassen, '
ebenso auch Diejenigen, welche wegen Schleich' '
Handel oder einer schweren Gcfällsübertretung in '
Untersuchung gezogen und entweder gestraft oder
aus Mangel dcr Beweise von dem Strafverfah- ^
ren losgezahlt wurden, und zwar die Letzteren
durch sechs, auf den Zeitpunkt der Ucbertretung,
oder wenn dieser nicht bekannt ist, der Entdeckung
derselben folgende Jahre. >

4. Wer an der Versteigerung thcilnehmen
will, hat den dem zehnten Thcile des Ausrufs-
preiscs gleichkommenden Betrag nä l . von 45 fl.,
»6 U. 10 st, zusammen 55 fl ö. W. in Barem
oder in k> k. Staalspapieren, welche nach dcn be-
stehenden Vorschriften berechn^ und angenmmcn
werden, oder mittelst Real-Hypothek aläVadium
der Lizitations'Kommission vor dem Beginne der
Feilbictung zu übergeben. Nach beendigter Lizic
tation wird blos dcr vom Bestbictcr erlegte Be,
trag zurückbehalten, dcn übrigen Vizitanten aber
werden ihre Vadien zurückgestellt.

5. Es können Anbote für jede einzelne Gc.
mcinde oder für beide vereint gemacht werden,
indem zuerst jede Gemeinde für sich und sodann
beide vereint lm Komplexe auögcbolcn werden.

Uebrigcns gelten die im Amlsblattc dcr
Klagenfurtcr Zeitung vom l . Oktober l. I . Nr.
225 uä Nr, tt7i,3 und 69U2 vcrlautbartcn al l '
gemeinen Bedingungen.

Von der k. k. Fmanz.Dircktion in Klagen-
furt, am l2 . November^I8«5.

(4»4—2) 3ir78UUU.

Veychrungsstcner-Vllchlvelstchclnng.
Von dcr k. k. Finanz-Direktion in Klagcn-

furt wird hicmit zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß dir EinHebung dcr Verzehrungöstcuer vom

steuerpflichtigen Wein, und Mostausschanke, dann
von drn Bleich) a chwnF^ u^d /̂>/» F1/)/H»t»/'.'>
jchieiZe im Um/ange del Ollsgeml/z/di' Olas^ss^ln
des politischen Bezirkes Umgebung Klayenfurt aus
Grund deö Glsetzeb vom 17. August I^U/! (R. G.
B. Nr. 55) auf die Dauer des Solarjaf)reS 1«s«
und bei stillschweigender Erneuerung auch für die
Solarjahre 18U7 und 18ttÄ im Wege der össent,
lichen Versteigerung verpachtet wird.

Dcn Pachtunternehmern wird zu ihrer Richt'
schnür vorläufig Folgendes bekannt gegeben:

1. Die Versteigerung wird
am 23 . N o v e m b e r 18 f t5

bei der Finanz«Direktl'on zu Klagenfurt um l I Uhr
Vormittags vorgenommen, biß zu welchem Zeit»
punkte auch die allfälligen, mit der Stempelmarke
von 50 kr. versehenen und mit dem Vadium beleg»
ten schriftlichen Offerte daselbst zu überreichen sind.

2. Der AusrufSpl-eis ist bezüglich d^' Vel-,
zehrungssteuer und des dermaligen 2 U ^ außer«
ordentlichen Zuschlages zu derselben mit dem Be«
trage von V5U st. für daS Jahr bestimmt.

Auch ist der Pächter zur EinHebung und
Abfuhr der allfallig bewilligten Gemeindezuschläge
verpflichtet.

3. Zur Pachtung wird Jedermann zugelas»
sen, der nach den Gesetzen und der LandeSoerfas«
sung zu derlei Geschäften geeignet ist. Für jeden
Fall sind hievon Diejenigen ausgenommen, welche
wegen eines Verbrechens zu einer Strafe verur«
theilt wurden, oder welche in eine lriminalgericht,
liche Untersuchung verfallen stub, die blos aus
Abgang rechtlicher Beweise aufgehoben wurde.
Minderjährige Personen, dann kontraktbrüchige
Gcfällspachter werden zu der üizitalion nicht zu»
gelassen, eben so auch Diejenigen, welche wegen
Schleichhandel oder einer schweren Gefällsübertre«
tung in Untersuchnng gezogen und entweder ge«
straft oder aus Mangel der Beweise von dem
Strafverfahren losgezählt wurden, und zwar die
Letzteren durch sechs, auf den Zeitpunkt der Ueber«
iretung, oder wenn dieser nicht bekannt ist, der
Entdeckung derselben folgende Jahre.

4. Wer an der Versteigerung Theil nehme»
wi l l , hat den dem zehnten Theile deS AusrufS«
Preises gleichkommenden Betrag von 65 Guloen
österr. Währung in Barem oder in f. k. StaatS.
papieren, welche nach den bestehenden Vorschriften
berechnet und angenommen werden, oder mittelst
Real Hypothek als Vadium der «izitalions^Kom.
mission vor dem Beginne der Feilbietung zu über-
geben. Nach beendigter Lizitation wird bloS der
oom Bestbieter erlegte Betrag zurückbehalten, den
übrigen Lizitanten aber werden ihre Vadien zu.
rückgcstcllt.

I m Uebrigcn gelten die in der hierämtlichen
Kundmachung lui. ?^-. «7^3 und U9U2 Nr. 22»
des Am^Iattcö vom 5. Oktober lttU5 verlautbar-
ten allgemeinen Bedingungen.

Von dcr k. k. Finanz-Direktion in Klagen«
fürt, am l l . November l8<»5.

(4 »5—2) Nr. 8U4».

Vcychrungsstcuer-Pachtocrsteigelung.
Von der k. k. Finanz-Direktion in Klagen-

furt wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß die Einhebung der Verzehrungssteuer vom
steuerpflichtigen Wein« und Mostauöschanke, dann
von dcn Vichschlachtungcn und vom Fleischver^
schleiße im Umfange der Ortsgcmeinden: l . Vic-
ting, N, S t . Filippen, M . Klein^St. Pau l , und
IV. S t . Johann am Brüdel auf Grund deö Gc-
sctzcS vom 17. August !8«2 (R.. G. B. Nr. 55,)
auf die Dauer deö Aolarjahreb lv6U und bei still-
schweigender Erneuerung auch für die Solarjahre
l8<!5 und 186k im Wege der öffentlichen Vcrstci,
gcrung verpachtet wird.

Den Pachtuntcrnehmcrn wird zur ihrcr Richte
schnür vorlaufig Folgendes bekannt gegrben:

1. Die Versteigerung wird
am 23. November 1 UU 5

bei der Finanz.Direktion zu Klagcnfurt um N
Uhr Vormittags vorgenommen, bis zu welchem
Zeitpunkte auch die mit der Etempclmalke von 5tt l l ,
vcrschclicn und mit dem Vadium belegten schrift,
lichen Offerte daselbst zu übe,eichen sind
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2. Der Ausrufspreis ist bezüglich der Wer«
zehrullgöstcucr und des dermaligen 2N°/^ außer-
ordentlichen Zuschlages zu derselben all l . mit
33« st., aä I I . mit »50 fl., »6 U l . mit 250 f!.,
»l! IV . mit 6<w si., sohin in dem Gesammtbe-
trage von I23U si. o. W. bestimmt.

Auch ist der Pächter zur EinHebung und
Abfuhr der allfällig bewilligten Gemeindezuschläge
verpflichtet.

3. Wer an der Versteigerung Theil nehmen
wi l l , hat den dem zehnten Theile des Ausrufst
Preises gleichkommenden Betrag aä l . von 33 si.,
»a l l . von 15 si., »<! H l . von 25 si., »ä IV . von
60 si., zusammen 133 st. ö. W. in Barem oder in
k. k. Staatspapieren, welche nach den bestehenden
Vorschriften berechnet und angenommen werden,
oder mittelst Real-Hypothek als Vadium der Li-
zitations-Kommission vor dem Beginne der Feil«
bietung zu übergeben. Nach beendigter Üizitation
wird blos der vom Bestbieter erlegte Betrag zu-
rückbehalten, den übrigen Lizitanten aber werden
ihre Vadien zurückgestellt.

4. Es können Anbote auf die einzelnen Pacht-
objckte oder auf mehrere oder auf alle vereint
gemacht werden, weil zuerst jede einzelne Gemeinde,
und sonach alle vereint in einem Komplexe aus-
geboten werden.

I m Uebrigen gelten die in der hierämtlichcn
Kundmachung ää Nr. 6783 und 6902 Nr. 228
deö Amtsblattes vom 5. Oktober 18U5 verlaut»
barten allgemeinen Bedingungen.

Von der k. k. Fmanz-Direktion in Klagen^
fürt, am t i . November »865.

(413—I) NrTViw.

Rullllmachlmg.
über

Fourage - Lieferung.
Von dem k. k. Hofgestütamte zu Lippiza im

Küstenlande wird hicmit in Folge hoher Etmäch»
tigung des hochlöblichen k. k. Obcrsistallmcistcram»
tcs äön. Wien »3. November 1865, Z. ttiitt,
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wcgcn
Bcischassung dcs für das k. k. Karste Hofgcstüt
im Jahre »866 erforderlichen Hafcrö im Wcgc
der Konkurrenz mittelst schriftlicher Offerte cinc
vertragsmäßige Verhandlung, mit Wordehalt der
höhern Ratifikation, am

4 Dezember » 8 6 5
in dem Lokale des k. k. Hofgestütamtes zu Lip.
piza unter nachstehenden Bedingungen gepflogen
werden wird, und zwar:

1. Die Quantität besteht in «2.000 Metzen.
2. Muß der Hafer vollkommen trocken, nicht

genetzt oder genäffet, vom Staube rrin, dickkörnig
und mit keinen andern Früchten vermengt, nicht
dumpfig, ohne widerlichen Geruch und jeder n. ö.
gestrichene Metzen im Nettogewichte wenigstens
48 Pfund schwer sein.

3. Hat die Einlieferung in der oben bezeich-
neten Qualität in folgenden Terminen zu geschehen:

Nach L i p p i z a :
im Monate Jänner 1866 . . . . 12W Mehen
„ „ Februar „ . . . . »200 „

„ März „ . . . . 1400 „
„ „ April „ . . . . 1500 „

N a c h P r o s t r a n e g g :
im M o n a t e Jänner 1866 . . . . ! 4 0 t t Metzen
„ „ Februar „ . . . . «500 „

„ M ä r z „ . . . . 1600 „
„ A p r i l „ . . . . 1 6 0 0 „

Nach Schickelhof:
im Monate April 1866 . . . . . . 600 Metzen

Zusammen 12000 Mctzen
4. Hat der Lieferungö-Uebernchmer jedes

übernommene Haferquantum bis an Ort und Stelle
der Ablieferung auf eigene Kosten zu verführen,
dagc.qcn wird aber von dem k. k. Hofgestütamtc
die Abmessung des Hafers unentgeltlich vorge-
nommen werden, und die sogleiche Bezahlung für
jede in der festgesetzten Qualität und Zeit zuge-
messene Quantität gegen Beibringung einer klas-
senmäßig gestempelten Quittung nach den bedun-
genen Preisen geleistet werden.

Sollte der Lieferungs.Uebcrnehmer die Be-
zahlung bei dem k. k. Hofzahlamtc in Wien vor-
5>chen, so wird solche gegen Beibringung der von
d»'!l! l r. Hofgest.'itamtc ausgefertigten Licferschcinc

und der klassenmäßig gestempelten, auf das ge,
dachte Zahlamt lautenden Quittungen eingeleitet
werden. Jedoch hat sich der Lieferungs-Ueber-
nehmer hierüber bei Abschluß des bezüglichen Kon»
traktes bestimmt auszusprechen.

5. Kann die Licferuug der theilweisen Quan-
titäten an jedem Wochentage, jedoch mit Aus-
nahme der Sonn- und Feiertage, von früh 8 Uhr
bis Nachmittags 3 Uhr bewerkstelliget werden.

6. I m Falle, als zwischen dem Lieferanten
und dem k. k. Hofgestütamte in Betreff der Qua-
lität ein Zweifel entstehen sollte, haben sich beide
Theile dem Ausspruche dcs dem Ablieferungsorte
nächsten k. k. Bczirksamts-Vorstehers oder dessen
Stellvertreters, nämlich für Lippiza jenes zu Scs-
sana und für Prö'stranegg und Schickelhof des
zu Adelsberg, welchen in diesem Falle der schrift«
liche Kontrakt zur Einsicht mitzutheilen kommt,
zu unterziehen.

7. Jeder Lieferungslustige hat für jede ein»
zelne oder für alle in den festgesetzten Terminen
einzuliefern bestimmten Hafer-Quantitäten schrift-
liche und wohl versiegelte, mit der erforderlichen
Kaution versehene und nach dem unten stehenden
Formular ausgefertigte Offerte, worin die Ziffer
der Anbotsprcise für je einen n. ö. Metzen Hafer
mit Buchstaben genau bestimmt sein muß, längstens
bis 4. Dezember 18U5, und zwar bis zum Schlage
der 10. Vormittagsstundc, bei dem k. k. Lippi«
zaner Hofgestütamte einzureichen.

8. Zur Sicherstcllung dcs a. h. Aerars hat
jeder Offcrcnt eine Kaution von 10 "/, dcS be-
dungenen Preises, welcher für die ganze zur Lie»
ferung angebotene Fourage-Quantität entfallt,
entweder bar oder in österreichischen Staats-
papieren nach dem letzten Wiener Börsekurse zu
erlegen.

9. Die Kaulion des Erstehers wird bis nach
Erfüllung dcS Kontraktes zurückbehalten, damit
das k. k. Hofgestütamt in dem Falle, als der
liicfcrungsübcrnchmer die kontrahirte Quantität in
der bedungenen Qualität und Zeit einzuliefern
unterlassen sollte, in den Stand gesetzt sei, das
Abgängige auf Kosten und Gefahr dcü Erstchers
deizuschaffen, in welchem Falle der Lieferant auch
noch mit seinem cmdcnvcitigcn Vermögen zu haf-
ten hat.

Die Kaution der übrigen Offercntcn, deren
Anbote nicht annehmbar befunden wurden, wer?
den denselben, gleich nach erfolgte Verhandlung
zurückgestellt werden.

10. Sollte ein oder der andere Erstcher einer
Lieferungsvartie die Zurückstellung seiner eingelegt
ten Kaution wünschen, so wird demselben freige-
stellt, von dem übernommenen Haferquantum l0 ^ ,
in n»wr» gegen Empfangsbestätigung sogleich
einzuliefern, wo dann die hiefür entfallende For-
derung als Pfand zur Sicherstcllung der Rechte
dcs a. h. Acrarä aus diesem Kontrakte dienen
soll und erst dann bezahlt werden würde, wenn
die übernommene Licfcrungspartic vollkommen
eingeliefert sein wird.

11. Es ist nicht gestaltet, in den schriftli-
chen Offerten die Prcisanbote entweder summa-
risch oder mit Perzentual- oder wie immer gear-
teten Nachlässen zu bestimmen, und es würden
auch jene Offerte, welche keine in bestimmten Be-
tragen ausgedrückte Preisanbote enthalten, oder
die, welche nach dem untenstehenden Formulare
nicht entsprechen, endlich jene, welche in der F 7
bestimmten Zeit nicht eingereicht werden sollten, bei
der Verhandlung gar nlcht berücksichtiget werden.

12. Als Bestbleter wird jener Offercnt be-
trachct, welcher in dem gehörig verfaßten Offerte
die geringsten Preise fordert.

13. Sind mehrere Offerte gleich, so steht
dem hochlöblichcn k. k. Obcrststallmeisteramte die
Wahl zwischen den Offercntcn zu.

Wenn in einem Offerte die Preise für alle
oder einzelne Licferungsraten bestimmt werden, so
ist dcr Offercnt an sein Offctt gebunden, selbst
wenn dasselbe nur den Mindestanbot für eine
Rate enthalt, und er folglich nur dc.r Erstehcr
einer Lieferungspartie würde.

14. Das vermöge Z, 7 gehörig verfaßte und
in der vorgeschriebenen Zeit eingereichte Offert ist
für den Milidestfordcrlldcll, welcher sich dcs Rück-
trittsbefugnisses und des H 862 dcs allg. bürgl.
Gesetzbuches zur Anuahmc dcs Versprechens ge-

'chten Termines begibt, sogleich bei Uedcrrcichung
dcssclbcn, für das k. k. Hofgcstütamt aber erst
nach erfolgter Ratifikation des hochl. k. k. Oberst,
stallmeisteramtes bindend. Das Rechtsmittel dcr
Verletzung über die Hälfte kann von dem Ersteher
nicht geltend gemacht werden.

15. Nach erfolgter hoher Ratifikation dcs
von dem k. k. Hofgestütamte gepflogenen Ver-
handlungsakteS wird mit dem Ersteher eine förm-
liche Kontraktsurkundc in drei gleichlautenden Exem-
plaren crichtet werden; zu einem dieser Exemplare
hat der Ersteher den klassenmäßigen Stempel allein
zu bestreiten.

16. Sollte dcr Erstcher sich weigern, die
ausgestellte Kontraktsurkunde zu unterfertigen, so
vertritt das ratifizirte Offert, in Verbindung mit
den Bedingungen dieser Kundmachung, die Stelle
einer förmlichen Kontraktsurkunde — und das k. k.
Lippizaner Hofgestütamt hat das Recht und die
Wahl, den Erstcher entweder zur Erfüllung dieses
Kontraktes zu verhalten, oder den Kontrakt für
aufgehoben zu erklären und die kontrahirte Quan-
tität Hafer auf Gefahr und Kosten des Kontrae
hcnten entweder in oder außer dem Lizitations-
wege, wo immer oder um was immer für Preise
bcizuschaffen, und die Differenz eines sich hierbei

Ergebenden höheren Preises von d,m Kontrahent
,ten aus dessen Kaution oder aus seinem sonsti«
^gen Vermögen einzubringen, im Falle aber dic
, neuen Anschaffungspreise den Preisen dieses Kon-
ltraktes gleich oder nicdercr als dieselben waren,
dic Kontrakte-Kaution als ein wegen dcü Kon-
traktöbrucheS dem k. k. Hofärer verfallenes An-
geld einzuziehen.

Gleiche Rechte sollen dem a. h. Acrar zu-
stehen, wenn der Kontrahent den in einer förm-
lichen Urkunde ausgefertigten Kontrakt in irgend
einem Punkte nicht genau erfüllen würdc.

17. Endlich wird cinvcrstandllch festgesetzt,
daß die k. k. österreichische Finanz - Prokuratur
in allcn, aus dem über die Lieferungen zu er-
richtenden Vertrage entspringenden Nechtöstrcitig-
keitcn, wobei dcr Fiskus als Kläger auftritt,
sowie wegen Bewirkung der bezüglichen Sicher<
stclllmgo. und Exerutionomittel bei jenen Gerichten
einzuschreiten befugt scin sollc, wclchc sich 'am
Amtssitze der k. k. österreichischen Finanz-Pro-
kuratur befinden und zur Entscheidung solcher
Rechtsstreite und zur Bewilligung solcher Sichcr-
stcllungö' und Exekutionsmittel kompetent scin
würden, wenn dcr Beklagte zu Wien seinen Wohn-
sitz hatte.

18. Außerdem wird ausdrücklich festgesetzt,
daß dic Prcisanbote in österreichischer Währung
zu stellen seien.

^ippjza, am 16. November 1864.

Vom k. k. Hofgestiitamte.

Formulare M den Lieserungo-Offerten.
Ich Gefertigter (Wir Gefertigte) verpflichte

mich (verpflichten uns) zur ungcthciltcn Hand,
Einer für Alle und Alle für Einen, von dcr für
das k k. Karster Hofgcstüt im Jahre »866 er«
forderlichen Quantität Hafer

(bei jedem Monat ist dcr Anbolspreis mit Buch-
staben nach K. 7 bestimmt auszudrücken) bis an
Ort und Stelle zu licfcrn und alle in Bczug
auf diese Fouragc-Lieferung eingesehenen Bedin-
gungen gcnau zu erfüllen.

Als Kaution lege ich (lcgen wir) im An-
schlüsse den Betrag von ö'sterr. Wahrung
bar oder in östcrr. Staatspapiercn, und zwar
die Obligation Nr. . . auf . . . fl. . . kr. 'au<
tend bei.

(Datum des Offertes.)
NamrnSlMtcrschrift dcS (dcr) Osscrcull'li,
dann dessen (deren) Wohnort «no Stand.

V o n A u ß e n :
Offert dcs (der) N. N. für die Fouragc-

Lieferung,in das k. k. Hofgestüt zu Lippiza prtt
lnml) I8ljll.

IXIl. Das Offert ist mit einem 5l»-kr.-Btcmpcl
zu versehen. I m Falle in cincm Offerte
mehrere Theilnchmcr vorkommen, so kommt
dasselbe für jeden Unterschriebenen mit
ciükm solchcn Stcinpcl zu vclschcn-


